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1111
Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren

Vom 22. Dezember 2011

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren

Artikel 1

Das Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volks-
begehren und Volksentscheid in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 2004 (GV. NRW. S. 542), 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2009 (GV. NRW. S. 765), wird wie folgt geändert:

1.  In § 1 Absatz 3 Nummer 2 wird der erste Satzteil wie 
folgt gefasst:

  „2. die persönliche und handschriftliche Unterschrift 
des in Artikel 67 a Absatz 2 Satz 1 der Verfassung für 
das Land Nordrhein-Westfalen genannten Quorums 
der Stimmberechtigten (§ 1 des Landeswahlgesetzes), 
die bei Eingang des Antrags nicht älter als ein Jahr 
sein darf.“

2. § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 ein-
gefügt:

  „(2) Neben der Eintragung in amtlich ausgelegte Lis-
ten nach Absatz 1 kann die Durchführung einer 
Unterschriftensammlung durch die Antragstellerin-
nen und Antragsteller (freie Unterschriftensammlung) 
zugelassen werden.“

  b)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

3.   § 7 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Der Antrag auf Zulassung der amtlichen Listenaus-
legung und gegebenenfalls der parallelen Durchfüh-
rung der freien Unterschriftensammlung ist schrift-
lich an das für Inneres zuständige Ministerium zu 
richten.“

4.  § 11 wird wie folgt geändert:

  a)  In Absatz 1 werden nach dem Wort „Listenausle-
gung“ die Wörter „und gegebenenfalls der paralle-
len Durchführung der freien Unterschriftensamm-
lung“ eingefügt.

  b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

  „(4) Für die amtliche Listenauslegung gelten die 
§§ 12 bis 18, für die freie Unterschriftensammlung 
gilt § 18 a.“

5.  § 12 wird wie folgt geändert:

  a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird das Wort 
„zwölften“ durch das Wort „zweiundzwanzigsten“ 
ersetzt.

  b) In Absatz 6 wird folgender Satz 3 angefügt:

  „Beginn und Ende der Eintragungsfrist sowie die 
Sonntage der amtlichen Listenauslegung gibt es im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
bekannt.“

6.  In § 14 wird das Wort „siebten“ durch das Wort „vor-
letzten“ ersetzt.

7.  In § 18 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

  „Sofern parallel eine freie Unterschriftensammlung 
durchgeführt wird, stellen die Gemeindebehörden die 
abgeschlossenen Eintragungslisten den Vertreterinnen 
oder den Vertretern des Volksbegehrens zur Verfü-
gung.“

8.  Nach § 18 wird folgender § 18 a eingefügt:

  „§ 18 a

  (1) Wurde dem Antrag auf Zulassung der Durchfüh-
rung der freien Unterschriftensammlung stattgege-
ben, haben die Antragstellerinnen und Antragsteller 
der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter 
nach deren Durchführung die Unterschriftenlisten 
mit Bestätigung des Stimmrechts zusammen mit den 

von den Gemeindebehörden nach § 18 Absatz 1 zur 
Verfügung gestellten Eintragungslisten innerhalb von 
zwölf Monaten seit Bekanntgabe der Zulassung der 
freien Unterschriftensammlung zu übersenden. § 1 
Absatz 3 Nummer 2 Sätze 2 und 3 und Nummer 4, 
Absätze 4 bis 6 und Absatz 7 Satz 1 gelten entspre-
chend.

  (2) Werden die Unterschriften mit Bestätigung des 
Stimmrechts sowie die von den Gemeindebehörden 
nach § 18 Absatz 1 zur Verfügung gestellten Eintra-
gungslisten vor Ablauf von zwölf Monaten seit 
Bekanntgabe der Zulassung der Unterschriftensamm-
lung der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahl-
leiter übersandt, haben die Vertrauenspersonen dieser 
oder diesem durch handschriftlich unterzeichnete 
Erklärung bei der Übersendung der Unterschriften zu 
versichern, dass die Unterschriftensammlung abge-
schlossen ist.

  (3) Später als nach Absatz 1 und 2 beigebrachte 
Unterschriften oder Bestätigungen des Stimmrechts 
sind für die Feststellung nach § 19 Absatz 1 unbe-
achtlich.“

9.  In § 19 Absatz 1 werden nach dem Wort „Eintragun-
gen“ die Wörter „und gegebenenfalls gültigen frei 
gesammelten Unterschriften“ eingefügt.

10.  § 31 wird wie folgt geändert:

  a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „Die Kosten der Herstellung der Eintragungslisten 
für die amtliche Listenauslegung und ihrer Versen-
dung an die Gemeindebehörden und gegebenenfalls 
die Kosten der Herstellung der Unterschriftsbögen 
für die parallele freie Unterschriftensammlung 
sowie die Kosten für den Versand der Eintragungs- 
und gegebenenfalls freien Unterschriftenlisten an 
die Landeswahlleiterin oder den Landeswahlleiter 
fallen den Antragstellerinnen und Antragstellern 
zur Last.“

  b)  In Absatz 2 wird vor dem Wort „Eintragungsver-
fahrens“ das Wort „amtlichen“ eingefügt.

11.  Nach § 31 wird folgender § 31 a eingefügt:

  „§ 31 a

  (1) Antragstellerinnen, Antragsteller oder Vertrauens-
personen dürfen im Zusammenhang mit einer Volks-
initiative, einem Volksbegehren oder einem Volksent-
scheid keine Geld- oder Sachspenden annehmen von

  1.  Fraktionen und Gruppen der Parlamente, kommu-
nalen Vertretungen und Bezirksvertretungen

  2.  Unternehmen, die ganz oder teilweise im Eigen-
tum der öffentlichen Hand stehen oder die von ihr 
verwaltet oder betrieben werden, sofern die direkte 
Beteiligung der öffentlichen Hand 25 Prozent 
übersteigt.

  (2) Geldspenden sind von den Vertrauenspersonen 
gesondert auf einem Konto unter Angabe des Spen-
ders und des gespendeten Betrages zu verwalten. 
Sachspenden sind in einem schriftlichen Protokoll zu 
verzeichnen, in dem der Spender, der Gegenstand der 
Sachspende und der marktübliche Wert ausgewiesen 
werden.

  (3) Geld- oder Sachspenden im Zusammenhang mit 
einer Volksinitiative, einem Volksbegehren oder einem 
Volksentscheid, die in ihrem Gesamtwert die Höhe 
von 5 000 Euro übersteigen, sind von den jeweiligen 
Vertrauenspersonen dem für Inneres zuständigen 
Ministerium unter Angabe des Namens und der 
Anschrift des Spenders und der Gesamthöhe der 
Spenden unverzüglich anzuzeigen. Für Sachspenden 
ist der marktübliche Preis maßgebend. Das für Inne-
res zuständige Ministerium kann bei Vorliegen tat-
sächlicher Anhaltspunkte für eine unvollständige 
Anzeige anordnen, dass die Vertrauenspersonen 
Unterlagen über Spenden vorlegen und ihr kontofüh-
rendes Geldinstitut ermächtigen, dem für Inneres 
zuständigen Ministerium Auskunft über die Einzel-
spenden sowie Name und Anschrift der Spender zu 
erteilen. Die Anordnung kann im Wege der Verwal-
tungsvollstreckung durchgesetzt werden.
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  (4) Die Angaben gemäß Absatz 3 Satz 1 und 2 sind 
von den Vertrauenspersonen unverzüglich im Internet 
zu veröffentlichen. In der Anzeige an das für Inneres 
zuständige Ministerium gemäß Absatz 3 Satz 1 ist die 
Fundstelle der Internet-Veröffentlichung anzugeben.

  (5) Die Vertrauenspersonen versichern an Eides statt, 
dass sie der Anzeigepfl icht gemäß Absatz 3 und der 
Veröffentlichungspfl icht gemäß Absatz 4 vollständig 
und richtig nachgekommen sind. Die eidesstattliche 
Versicherung ist abzugeben:

  1.  mit dem Antrag auf Behandlung einer Volksinitia-
tive im Landtag (§ 1 Absatz 2) gegenüber der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten des Landtags,

  2.  zum Zeitpunkt der Übersendung von Unterschrif-
ten für ein Volksbegehren sowie der Eintragungs-
listen (§ 18 a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2) gegen-
über dem für Inneres zuständigen Ministerium,

  3.  fünfzehn Tage vor dem Abstimmungstermin eines 
Volksentscheids (§ 25 Absatz 1 Satz 1) gegenüber 
dem für Inneres zuständigen Ministerium.“

12.  § 33 wird wie folgt geändert:

  a)  Im Einleitungssatz werden die Wörter „und im 
Benehmen mit der Staatskanzlei“ gestrichen.

  b)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

  „1. zu Form und Inhalt der Unterschriftsbögen für 
eine Volksinitiative und eine freie Unterschriften-
sammlung für ein Volksbegehren,“.

  c)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

    „2. zu Form und Inhalt des Antrages auf Zulassung 
der amtlichen Listenauslegung und gegebenenfalls 
parallelen Durchführung der freien Unterschrif-
tensammlung sowie der Eintragungs- und Nach-
tragslisten und des Eintragungsscheins für ein 
Volksbegehren,“.

13.  In § 1 Absatz 1 Satz 1, 3 und 4, § 7 Absatz 3, § 10 
Absatz 1 Satz 1, § 11 Absatz 1 und 2, § 12 Absatz 5 
und Absatz 6 Satz 1, § 23 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 
2, § 25 Absatz 1 Satz 2, § 28 Absatz 1 und § 33 Satz 1 
werden die Wörter „das Innenministerium“ in der 
jeweils verwendeten grammatikalischen Fassung 
durch die Wörter „das für Inneres zuständige Ministe-
rium“ in der jeweiligen grammatikalisch richtigen 
Fassung ersetzt.

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 22. Dezember 2011

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

(L. S.)
Der Minister

für Wirtschaft, Energie, Bauen,
Wohnen und Verkehr

Harry Kurt  V o i g t s b e r g e r

Der Minister
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2011 S. 726

2120
Gesetz zur Änderung 

des Landesaltenpfl egegesetzes
Vom 22. Dezember 2011

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des Landesaltenpflegegesetzes

Artikel 1
Änderung des Landesaltenpflegegesetzes

Das Landesaltenpfl egegesetz vom 27. Juni 2006 (GV. 
NRW. S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 126), wird wie folgt 
geändert:

Nach § 3 wird folgender neuer § 4 eingefügt:

„§ 4
Ausgleichsverfahren in der Altenpflege-

fachkraftausbildung

(1) Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-
Lippe sind zuständige Behörden für die Durchführung 
eines landesrechtlichen Ausgleichsverfahrens nach § 25 
Altenpfl egegesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1690) in der jeweils gel-
tenden Fassung, geregelt in einer Altenpfl egeausbil-
dungsausgleichsverordnung. 

(2) Die zuständigen Behörden nehmen die Aufgaben als 
Pfl ichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die 
Aufsicht führt das für die Altenpfl egeausbildung zustän-
dige Ministerium. Dieses kann allgemeine und besondere 
Weisungen erteilen, um die gesetzmäßige Erfüllung der 
Aufgaben zu sichern. Zur zweckmäßigen Erfüllung der 
Aufgaben kann die Aufsichtsbehörde allgemeine Weisun-
gen erteilen, um die gleichmäßige Durchführung der Auf-
gaben zu sichern.

(3) Die Landschaftsverbände erhalten die entstehenden 
Kosten gemäß der Altenpfl egeausbildungsausgleichsver-
ordnung nach § 25 Altenpfl egegesetz erstattet.“ 

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 22. Dezember 2011

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

(L. S.)
Die Ministerin

für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r-B o r j a n s

Der Minister
für Wirtschaft, Energie, Bauen,

Wohnen und Verkehr

Harry Kurt  V o i g t s b e r g e r

Der Minister
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r
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Der Minister
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Die Ministerin
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin
für Familie, Kinder, Jugend,

Kultur und Sport

Ute  S c h ä f e r

Die Ministerin
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2011 S. 727

223
Gesetz 

zur Einführung von islamischem 
Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach 

(7. Schulrechtsänderungsgesetz)
Vom 22. Dezember 2011

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Einführung von islamischem 

Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach 
(7. Schulrechtsänderungsgesetz)

Artikel 1
Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 
2011 (GV. NRW. S. 540), wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird nach § 132 eingefügt:

  „§ 132 a Übergangsvorschrift zur Einführung von 
islamischem Religionsunterricht“.

2.  Nach § 132 wird folgender § 132 a eingefügt:

  „§ 132 a
Übergangsvorschrift zur Einführung von islamischem 

Religionsunterricht

  (1) Besteht auf Grund der Zahl der in Betracht kom-
menden Schülerinnen und Schüler Bedarf, islami-
schen Religionsunterricht im Sinne von § 31 ein-
zuführen, aber noch keine entsprechende 
Religionsgemeinschaft im Sinne von Artikel 14 und 
19 Landesverfassung und Artikel 7 Absatz 3 Grund-
gesetz, kann das Ministerium übergangsweise bei der 
Einführung und Durchführung mit einer Organisa-
tion oder mehreren Organisationen zusammenarbei-
ten, die Aufgaben wahrnehmen, die für die religiöse 
Identität ihrer Mitglieder oder Unterorganisationen 
wesentlich sind oder die von diesen für die Durchfüh-
rung des Religionsunterrichts bestimmt worden sind. 
Die Organisationen müssen eigenständig, bei der 
Zusammenarbeit staatsunabhängig sein und die 
Gewähr dafür bieten,

  1.  dem Land bei der Veranstaltung des Religionsun-
terrichts auf absehbare Zeit als Ansprechpartner 
zur Verfügung zu stehen,

  2.  die in Artikel 7 Absatz 3 Grundgesetz umschriebe-
nen Verfassungsprinzipien, die dem staatlichen 
Schutz anvertrauten Grundrechte der Schülerin-
nen und Schüler sowie die Grundprinzipien des 
freiheitlichen Religions- und Staatskirchenrechts 
des Grundgesetzes zu achten.

   Vertreten mehrere Organisationen das gleiche 
Bekenntnis oder verwandte Bekenntnisse, soll das 
Ministerium eine Zusammenarbeit mit ihnen 
gemeinsam anstreben.

  (2) Wenn islamischer Religionsunterricht nach 
Absatz 1 in einer Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung vorgesehen und an einer Schule eingerichtet 
ist, nehmen die Schülerinnen und Schüler daran teil, 
deren Eltern bei der Schulanmeldung schriftlich 
erklärt haben, dass ihr Kind muslimisch ist und an 
dem islamischen Religionsunterricht nach Absatz 1 
teilnehmen soll.

  (3) Eine Schülerin oder ein Schüler ist von der Teil-
nahme an dem islamischen Religionsunterricht nach 
Absatz 1 auf Grund der Erklärung der Eltern oder – 
bei Religionsmündigkeit – auf Grund eigener Erklä-
rung befreit. Die Erklärung ist der Schule schriftlich 
zu übermitteln.

  (4) Das Ministerium bildet einen Beirat, der die 
Anliegen und die Interessen der islamischen Orga-
nisationen bei der Einführung und der Durchfüh-
rung des islamischen Religionsunterrichts nach 
Absatz 1 als ordentliches Unterrichtsfach vertritt. 
Der Beirat stellt fest, ob der Religionsunterricht 
den Grundsätzen im Sinne des Artikels 7 Absatz 3 
Satz 2 Grundgesetz entspricht. Er ist an der Erstel-
lung der Unterrichtsvorgaben, der Auswahl der 
Lehrpläne und Lehrbücher und der Bevollmächti-
gung von Lehrerinnen und Lehrern zu beteiligen. 
Eine ablehnende Entscheidung ist nur aus religiö-
sen Gründen zulässig, die dem Ministerium schrift-
lich darzulegen sind.

  (5) Der Beirat setzt sich wie folgt zusammen: 

  1.  vier theologisch, religionspädagogisch oder islam-
wissenschaftlich qualifi zierte Vertreterinnen und 
Vertreter der organisierten Muslime, die von den 
islamischen Organisationen in Nordrhein-Westfa-
len oder von deren Zusammenschluss bestimmt 
werden,

  2.  vier weitere Vertreterinnen und Vertreter, und 
zwar jeweils zwei theologisch, religionspädago-
gisch oder islamwissenschaftlich qualifi zierte 
muslimische Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens und zwei muslimische Religionsgelehrte, 
die vom Ministerium im Einvernehmen mit den 
islamischen Organisationen in Nordrhein-Westfa-
len oder deren Zusammenschluss bestimmt wer-
den. 

  Er wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden.

  (6) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre. 
Ihre Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich. Reisekosten wer-
den in Anwendung der landesrechtlichen Bestim-
mungen erstattet. Sie erhalten außerdem eine vom 
Ministerium festzusetzende Aufwandsentschädi-
gung.

  (7) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Für 
Beschlüsse ist die Mehrheit der Mitglieder erforder-
lich. Die Geschäftsführung übernimmt eine vom 
Ministerium im Benehmen mit dem Beirat benannte 
Person.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2012 in Kraft. Es tritt 
am 31. Juli 2019 außer Kraft. Die Einführung von islami-
schem Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach 
wird wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Das 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 34 vom 30. Dezember 2011 729

Ministerium berichtet dem Landtag darüber bis zum 
31. Juli 2018.

Düsseldorf, den 22. Dezember 2011

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

(L. S.)
Die Ministerin

für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r – B o r j a n s

Der Minister
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Die Ministerin
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2011 S. 728

232
Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 

(BauO NRW) 
– Änderung des § 65 Abs. 1 und 2

Vom 22. Dezember 2011

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 
(BauO NRW) 

– Änderung des § 65 Abs. 1 und 2

Die Landesbauordnung vom 1. März 2000 (GV. NRW. 
S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 272), wird wie folgt geän-
dert:

1.  § 65 Absatz 1 Nummer 44 wird wie folgt geändert

  „44. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien:

  a)  Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außen-
wandfl ächen oder als untergeordnete Nebenanla-
gen,

  b)  Kleinwindanlagen bis zu 10 m Anlagengesamt-
höhe, außer in reinen, allgemeinen und besonderen 
Wohngebieten, sowie Mischgebieten,“.

2.  § 65 Absatz 2 wird wie folgt geändert

  a)  Nummer 2 wird wie folgt geändert:

    „2. die Änderung der äußeren Gestaltung durch 
Anstrich, Verputz, Verfugung, Dacheindeckung, 
durch Einbau oder Austausch von Fenstern und 
Türen, Austausch von Umwehrungen sowie durch 
Bekleidungen und Verblendungen; dies gilt nicht 
in Gebieten, für die eine örtliche Bauvorschrift 
nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 besteht,“.

  b)  Als Nummer 3 wird neu eingefügt:

    „die mit Solaranlagen in, an und auf Dach- und 
Außenwandfl ächen verbundene Änderung der 
Nutzung oder der äußeren Gestalt des Gebäudes,“.

  c)  Als Nummer 4 wird neu eingefügt:

    „die mit Kleinwindanlagen bis zu 10 m Anlagen-
gesamthöhe verbundene Änderung der Nutzung 
oder der äußeren Gestalt des Gebäudes, außer in 
reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, 
sowie Mischgebieten,“.

  d)  Die bisherigen Nummern 3 bis 6 werden die Num-
mern 5 bis 8.

Düsseldorf, den 22. Dezember 2011

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

(L. S.)
Der Minister

für Wirtschaft, Energie, Bauen,
Wohnen und Verkehr

Harry Kurt  V o i g t s b e r g e r

Der Minister
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

– GV. NRW. 2011 S. 729

790
Verordnung

zur Änderung forstlicher 
Zuständigkeitsverordnungen im Lande 

Nordrhein-Westfalen
Vom 20. Dezember 2011

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisa-
tionsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
18. November 2008 (GV. NRW. S. 706), sowie des § 36 
Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Feb-
ruar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353), 
wird nach Anhörung des zuständigen Landtagsaus-
schusses verordnet:

Artikel 1
Die Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Forst-
schäden-Ausgleichsgesetz vom 12. Juni 1973 (GV. NRW. 
S. 363), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 15. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 857), wird wie folgt 
geändert:

In § 3 Satz 2 wird die Zahl „2011“ durch die Zahl „2015“ 
ersetzt. 

Artikel 2
Die Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Bundes-
waldgesetz vom 25. Mai 1976 (GV. NRW. S. 237), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. Dezem-
ber 2009 (GV. NRW. S. 857), wird wie folgt geändert:

In § 4 Satz 2 wird die Zahl „2011“ durch die Zahl „2015“ 
ersetzt. 

Artikel 3
Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2011 in Kraft.
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Düsseldorf, den 20. Dezember 2011

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K ra f t

Für den Minister
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz

Die Ministerin
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r ma n n

– GV. NRW. 2011 S. 729

83
Verordnung

über den fi nanziellen Ausgleich
des Gesetzes zur Eingliederung der

Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 16. Dezember 2011

Auf Grund des § 23 Absatz 8 Satz 2 und § 26 Absatz 3 
des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in 
die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-West-
falen vom 30. Oktober 2007  (GV. NRW. S.  482), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Oktober 
2011 (GV. NRW. S. 542), wird im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport und dem Finanzministerium verordnet:

§ 1
Personalaufwand

(1) Der Personalaufwand eines übergeleiteten Beamten 
nach § 23 Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes zur Eingliede-
rung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2007 
(im folgenden Eingliederungsgesetz genannt) umfasst 
sämtliche Leistungen des Dienstherrn im Rahmen der 
darüber erlassenen besonderen Bestimmungen mit Aus-
nahme der erworbenen Versorgungsanwartschaften und 
der Versorgungsleistungen. Zu den Leistungen gehören 
insbesondere die Besoldung im Rahmen der besoldungs-
rechtlichen Bestimmungen sowie Beihilfeleistungen, 
Trennungs- und Aufwandsentschädigungen im Rahmen 
der darüber erlassenen besonderen Bestimmungen.

(2) Die Personalkosten eines gestellten Tarifbeschäftig-
ten nach § 23 Absatz 1 Satz 3 Eingliederungsgesetz 
umfassen insbesondere das Entgelt sowie die sonstigen 
Entgeltbestandteile, Sonderzahlungen, das Entgelt im 
Krankheitsfall und die besonderen Zahlungen nach dem 
TV-L, TVÜ – Länder, nach ergänzenden oder ersetzenden 
Tarifverträgen sowie die Beihilfeleistungen, Trennungs- 
und Aufwandsentschädigungen.

(3) Der Personalaufwand für Beschäftigte nach  § 23 
Absatz 5 Eingliederungsgesetz umfasst die Leistungen 
nach den Absätzen 1 und 2.

§ 2
Tatsächlicher Personalbestand

Bei Inanspruchnahme oder Beendigung von Elternzeit, 
Beurlaubung und Sonderurlaub, bei Veränderung der 
individuellen Arbeitszeit sowie bei Eintritt in die Frei-
stellungsphase der Altersteilzeit wird der tatsächliche 
Personalbestand nach § 23 Absatz 3 Eingliederungsge-
setz entsprechend angepasst. Veränderungen des tatsäch-
lichen Personalbestandes nach Satz 1 sind bei der Fest-
setzung von fi nanziellem Nachersatz nach § 23 Absatz 5 
Eingliederungsgesetz zu berücksichtigen.

§ 3
Versorgung der Beamten einschließlich 

der Beihilfeleistungen

(1) Die kommunalen Körperschaften zeigen für das 
abgelaufene Jahr dem für Soziales zuständigen Ministe-
rium bis zum 30. Januar des Folgejahres die angefallenen 
Versorgungsleistungen einschließlich der Beihilfeleistun-
gen für die Versorgungsempfänger im Sinne des § 23 
Absatz 1 Satz 2 Eingliederungsgesetz an. Das Land 
Nordrhein-Westfalen erstattet den kommunalen Körper-
schaften die angezeigten Versorgungs- und Beihilfeleis-
tungen innerhalb von 4 Wochen nach erfolgter Anzeige 
unter Verrechnung der im vorangegangenen Jahr gezahl-
ten Abschläge. Überzahlungen werden mit den laufend 
zu zahlenden Abschlägen verrechnet.

(2) Abschläge auf Versorgungs- und Beihilfeleistungen 
werden vierteljährlich jeweils zur Mitte des Quartals 
gezahlt. Grundlage für die Höhe der Abschläge sind die 
für das abgelaufene Jahr erstatteten Versorgungs- und 
Beihilfeleistungen.

(3) Die Richtigkeit der durch die kommunalen Körper-
schaften angezeigten Versorgungs- und Beihilfeleistun-
gen wird vorausgesetzt. Das Prüfungsrecht des Landes 
bleibt davon unberührt.

§ 4
Interkommunaler Ausgleich bei hohen Beihilfeleistungen 

an aktive Beamte

Ein interkommunaler Ausgleich nach § 23 Absatz 3 
Satz 4 Eingliederungsgesetz ist spätestens bis zum 30. 
April des auf die Erstattung der Beihilfe an den Beihilfe-
empfänger  folgenden Jahres von der kommunalen Kör-
perschaft unter Nachweis der Beihilfezahlungen zu 
beantragen. Der Ausgleich wird in der vierten Quartals-
zahlung vorgenommen.  Alle kommunalen Körperschaf-
ten tragen entsprechend ihrem Anteil am Belastungsaus-
gleich für das laufende Jahr die 100 000 Euro je 
Beihilfeberechtigten übersteigenden Beihilfebeträge.

§ 5
Fachbezogener Sachaufwand 

(1) Der Ausgleich des fachbezogenen Sachaufwandes 
nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Eingliederungsgesetz wird den 
Kreisen und kreisfreien Städten in vierteljährlichen 
Abschlägen jeweils zur Mitte des Quartals für das lau-
fende Quartal  ausgezahlt. Grundlage für die Höhe der 
Abschläge sind die Fallzahlen nach § 26 Absatz 1 Satz 1 
Eingliederungsgesetz für das Vorvorjahr.

(2) Nach Ablauf des Kalenderjahres wird aufgrund der 
tatsächlichen Fallzahlen eine Abrechnung unter Zugrun-
delegung der im vorangegangen Jahr gezahlten 
Abschläge vorgenommen. Überzahlungen werden mit 
den laufend zu zahlenden Abschlägen verrechnet.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 
in Kraft.

Düsseldorf, den 16. Dezember 2011

Der Minister
für Arbeit, Integration und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Guntram  S c h n e i d e r

– GV. NRW. 2011 S. 730
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91
Gesetz zur Änderung des

Straßen- und Wegegesetzes des
Landes Nordrhein-Westfalen und

zur Änderung des Bürokratieabbaugesetzes I
Vom 22. Dezember 2011

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des 
Straßen- und Wegegesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen und des 
Bürokratieabbaugesetzes I

Artikel 1
Das Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 1995 (GV. NRW. S. 1028, berichtigt 1996 S. 81, 
S. 141, S. 216 und S. 355, berichtigt 2007 S. 327), zuletzt 
geändert durch Artikel 182 des Dritten Befristungsgeset-
zes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), wird wie folgt 
geändert:

1.  § 23 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 1 werden nach den Wörtern „der öffentli-
chen Versorgung“ die Wörter „oder der Entsorgung“ 
eingefügt.

2.  § 25 wird wie folgt geändert:

  In § 25 Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „von zwei 
Monaten“ durch die Wörter „eines Monats“ ersetzt.

3.  § 28 wird wie folgt geändert:

  In § 28 Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „kann“ durch 
das Wort „soll“ ersetzt.

4.  § 71 wird wie folgt geändert:

  Satz 2 erhält folgende Fassung:

  „Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2014 und danach alle fünf Jahre über 
die Erfahrungen mit diesem Gesetz.“

Artikel 2
Das Bürokratieabbaugesetz I vom 13. März 2007 (GV. 
NRW. S. 133), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung des Bürokratieabbaugesetzes I vom 
16. November 2010 (GV. NRW. S. 602), wird wie folgt 
geändert:

§ 2 Nummer 1 wird aufgehoben.

Artikel 3
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 22. Dezember 2011

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

(L. S.)
Der Minister

für Wirtschaft, Energie, Bauen,
Wohnen und Verkehr

Harry Kurt  V o i g t s b e r g e r

Der Minister
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2011 S. 731

92
Erstes Gesetz zur Änderung

des Gesetzes zur Entbürokratisierung der 
Beitreibung von Gebühren- und Auslagenrück-

ständen bei der Zulassung von Fahrzeugen
(Beitreibungserleichterungsgesetz/Kfz-Zulassung)

Vom 22. Dezember 2011

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Erstes Gesetz zur Änderung
des Gesetzes zur Entbürokratisierung der

Beitreibung von Gebühren- und Auslagenrückständen
bei der Zulassung von Fahrzeugen

(Beitreibungserleichterungsgesetz/Kfz-Zulassung)

Artikel 1
Das Beitreibungserleichterungsgesetz/Kfz-Zulassung 
vom 19. September 2006 (GV. NRW. S. 451) wird wie folgt 
geändert:

In § 4 wird die  Jahreszahl „2011“ durch die Jahreszahl 
„2016“ ersetzt. 

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 22. Dezember 2011

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

(L. S.)
Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r – B o r j a n s

Der Minister
für Wirtschaft, Energie, Bauen,

Wohnen und Verkehr

Harry Kurt  V o i g t s b e r g e r

Der Minister
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2011 S. 731

96
Verordnung zur Änderung der

Zuständigkeitsverordnung Luftfahrt
Vom 20. Dezember 2011

Auf Grund des § 10 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 
des Luftverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. August 2010 
(BGBl. I S. 1126), des § 16 Absatz 2 des Luftsicherheits-
gesetzes vom 11. Januar 2005 (BGBl. I S. 78), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2424), der §§ 5 Absatz 3 Satz 1 und 7 Absatz 4 
Satz 2 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 
(GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 706), 
sowie des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
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vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2353), wird verordnet:

Artikel 1
Die Zuständigkeitsverordnung Luftfahrt vom 7. August 
2007 (GV. NRW. S. 316) wird wie folgt geändert: 

§ 8 wird wie folgt geändert:

1.  In Satz 1 werden die Wörter „und mit Ablauf des 31. 
Dezember 2011 außer Kraft“ gestrichen

2.  Es wird folgender Satz 3 angefügt:

  „Das für den Verkehr zuständige Ministerium berich-
tet der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2016 
und danach alle fünf Jahre über die Zweckmäßigkeit 
dieser Regelung.“ 

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2011

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister
für Wirtschaft, Energie, Bauen,

Wohnen und Verkehr

Harry Kurt  V o i g t s b e r g e r

– GV. NRW. 2011 S. 731

822
5. Nachtrag zur Satzung

der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Vom 8. Dezember 2011

Die Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen vom 
28. November 2007 (GV. NRW. S. 621, ber. 2008 S. 54), 
zuletzt geändert durch den 4. Nachtrag vom 24. Novem-
ber 2010 (GV. NRW. S. 683), wird wie folgt geändert:

Artikel 1

1.  § 40 wird ersatzlos gestrichen.

2.   § 42 wird ersatzlos gestrichen.

3. § 43 wird ersatzlos gestrichen.

4.  § 44 wird ersatzlos gestrichen.

5.  § 3 des Anhangs zu § 27 der Satzung der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen, Beitragsordnung, wird wie folgt 
geändert:

  In Absatz 4, Umlagegruppe KA1 wird im ersten Spie-
gelstrich „KA5“ ersetzt durch „KA4 oder KA5“.

6.  § 5 Absatz 5 des Anhangs zu § 27 der Satzung der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Beitragsordnung, 
wird wie folgt geändert:

  a)  In Satz 1 Halbsatz 1 werden die Wörter „und dem 
Beginn“ durch die Wörter „und vor dem Beginn“ 
ersetzt.

  b)  In Satz 2 Halbsatz 1 werden die Wörter „Teil eines 
Unternehmens in dem in Satz 1 bezeichneten Zeit-
raum von einem Unternehmen auf ein anderes 
bestehendes über“ durch die Wörter „ein Unter-
nehmen oder der Teil eines Unternehmens in dem 
in Satz 1 bezeichneten Zeitraum auf ein anderes 
bestehendes über“ ersetzt.

Artikel 2
Artikel 1 Nummern 1 bis 5 treten am 1. Januar 2012 in 
Kraft, Artikel 2 Nummer 6 am Tag nach der Veröffentli-
chung.

Münster, den 8. Dezember 2011

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung

B i e w a l d

Der Vorsitzende des Vorstandes

E t s c h e n b e r g

Genehmigung

Der von der Vertreterversammlung der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen am 8. Dezember 2011 beschlossene 
Fünfte Satzungsnachtrag wird gemäß § 34 Absatz 1 SGB 
IV in Verbindung mit § 114 Absatz 2 SGB VII genehmigt.

Essen, den 19. Dezember 2011

V A 4 – 3541.8.112

Ministerium
für Arbeit, Integration und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

(Siegel)

F r i e d r i c h

– GV. NRW. 2011 S. 732


